
HANS-JÜRGEN PRIEN: Luthers Wirtschatts- HCI Situationsanalyse; sodann folgt die
ethik, („Öttingen: Vandenhoeck Rückbeziehung se1iner wirtschattsethi-

schen Einsichten auf das Zentrum SE1-Ruprecht 1992, 766
1LLCI Theologie, die Rechttfertigungslehre

Mıt Recht stellt der Marburger Kirchen- 1n ihrem Bezugsrahmen VOIN Bergpredig-
historiker Schlusse se1lner ebenso ak. tauslegung, Zwei-Reiche-Lehre, Drei-
tuellen W1IE gründlichen Untersuchung ständelehre SOW1e Gesetz/Evangelium
test, da{fl kein Zufall se1n dürfte, da e1n ebenso sachgemäßes WwW1€e subtiles
über Jahre zwischen der etzten Konzept, das sich als produktiv un:
deutschsprachigen Wirtschaftsethik überzeugend erwelst. Zu hohe Erwar-
(Georg Wünsch, 1927] und der Arbeit tungen yl die gegenwärtige Aktualität
VON Arthur ıch (1984/1990]) liegen. VOINl Luthers wirtschafttsethischen rıte-
Luthers Ööttentliche Stellungnahmen his rıen wehrt Vi ab, benennt ber doch
1ın se1iNeEe patzeılt hinein wirtschatt- Gesichtspunkte, die uch un geäan-
sethischen Fragen sind bisher 1n der derten historischen Bedingungen ihre
Lutherforschung mıiıt ihrem Schwer- Relevanz behalten w1€ zD Bindung des
punkt »Junger Luther« her Rande Verständnisses V1 Arbeit »„gemel-
behandelt worden. Tatsache 1St, die 1L1CI1 Nutz« Uun!: »Auskommen« und
ökonomische Problematik cieser eıt nicht eXpansıve Akkumulation V  —

wirtschaftlicher Neuansatze (Zins, Kapital- und Wirtschafttsmacht, die ethi-
Geldwert, Monopol{irage, Preisgestal- sche Bindung Vo  - Wirtschaft und Kom-
tung m.} ın ihrer sozialethischen 1901540 ıne Behauptung ihrer
Relevanz ıne zentrale Rolle in »„Eigengesetzlichkeit«, Forderung nach
Luthers theologischem Denken e1n- gerechtem 71ns (zu Luthers eıt
nımmt. DIe Untersuchung ist aNlEC- Zinsmargen VOIN 3 bis % z B in
sichts der derzeitigen Weltwirtschatts- LE1IPZIg blich!, gerechter Preıs, Verbot
lage aktuell der rage nach eiIner BC- bzw Kontrolle der Handelsmonopole.
genwärtigen christlichen Wirtschafts- Luthers Forderung und Kampf
ethik orientiert, gewinnt indessen ihr Menschen verachtende Protitgier un!
analytisches Protfil aus der genetisch-hi- Wucher, seine theologische Begründung
storischen Untersuchungsmethode. ın Bibel un!: Vernunft der „Goldenen
Grundlage der Analyse sınd die WITt- Regel« (Mt fı gewinnen Gewicht un:
schafttsethischen Schritten VOI11 15 9/20I Aktualität hben uch un: gerade für die
1524 un: 1539 ZUT Zinsfrage ucher)‘; Stellungnahmen der sich auf Luther be.
hinzugezogen sind als weıtere exte das rutenden Kirchen der Retormation.

und Gebot 1 Großen Katechismus
1529), das „»Magnificat...« 1521}, die Hans Hermann Haolfelder
Predigt ZUT Schulfrage 1530J, „»Von
weltlicher Obrigkeit« 1523|), Ordnung
e1INes gemeinen Kastens 1523|), SOWI1E
zentrale exte Z Luthers Rechtterti- ULRICH KÜHN/OÖOTTO HERMANN PESCH:
gungslehre. Lheser Textsortierung enNt- Rechtfertigung 1m Dısput. Eıne
spricht die Zweiteilung des Hauptteils treundliche Antwort Jörg Baur auf
der Arbeit Darstellung VO:  — Luthers seine Prüftfung des Rechttertigungs-
wirtschaftsethischer Posiıtion und Se1- kapitels in der Studie des Okumeni-
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ner Situationsanalyse; sodann folgt die 
Rückbeziehung seiner wirtschaftsethi- 
sehen Einsichten auf das Zentrum sei- 
ner Theologie, die Rechtfertigungslehre 
in ihrem Bezugsrahmen von Bergpredig־ 
tauslegung, Zwei-Reiche-Lehre, Drei- 
Ständelehre sowie Gesetz/Evangelium -  
ein ebenso sachgemäßes wie subtiles 
Konzept, das sich als produktiv und 
überzeugend erweist. Zu hohe Erwar- 
tungen an die gegenwärtige Aktualität 
von Luthers wirtschaftsethischen Krite- 
rien wehrt Vf. ab, benennt aber doch 
Gesichtspunkte, die auch unter geän- 
derten historischen Bedingungen ihre 
Relevanz behalten wie z.B. Bindung des 
Verständnisses von Arbeit an »gemei- 
nen Nutz« und »Auskommen« und 
nicht an expansive Akkumulation von 
Kapital- und Wirtschaftsmacht, die ethi- 
sehe Bindung von Wirtschaft und Korn- 
merz gegen eine Behauptung ihrer 
»Eigengesetzlichkeit«, Forderung nach 
gerechtem Zins (zu Luthers Zeit waren 
Zinsmargen von 30 % bis 40 % z.B. in 
Leipzig üblich), gerechter Preis, Verbot 
bzw. Kontrolle der Handelsmonopole. 
Luthers Forderung und Kampf gegen 
Menschen verachtende Profitgier und 
Wucher, seine theologische Begründung 
in Bibel und Vernunft der »Goldenen 
Regel« (Mt 7,12) gewinnen Gewicht und 
Aktualität eben auch und gerade für die 
Stellungnahmen der sich auf Luther he- 
rufenden Kirchen der Reformation.

Hans Hermann Holfelder

U lr ic h  K ü h n /O t t o  H er m a n n  P esch: 
Rechtfertigung im Disput. Eine 
freundliche Antwort an Jörg Baur auf 
seine Prüfung des Rechtfertigungs- 
kapitels in der Studie des Ökumeni-

H a n s-J ü rg en  Prien: Luthers Wirtschafts- 
ethik, Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 1992, 266 S.

Mit Recht stellt der Marburger Kirchen- 
historiker am Schlüsse seiner ebenso ak- 
tuellen wie gründlichen Untersuchung 
fest, daß es kein Zufall sein dürfte, daß 
über 50 Jahre zwischen der letzten 
deutschsprachigen Wirtschaftsethik 
(Georg Wünsch, 1927) und der Arbeit 
von Arthur Rieh (1984/1990) liegen. 
Luthers öffentliche Stellungnahmen bis 
in seine Spätzeit hinein zu Wirtschaft- 
sethischen Fragen sind bisher in der 
Lutherforschung mit ihrem Schwer- 
punkt »Junger Luther« eher am Rande 
behandelt worden. Tatsache ist, daß die 
ökonomische Problematik dieser Zeit 
wirtschaftlicher Neuansätze (Zins, 
Geldwert, Monopolfrage, Preisgestal- 
tung u. a. m.) in ihrer sozialethischen 
Relevanz stets eine zentrale Rolle in 
Luthers theologischem Denken ein- 
nimmt. Die Untersuchung ist ange- 
sichts der derzeitigen Weltwirtschafts- 
läge aktuell an der Frage nach einer ge- 
genwärtigen christlichen Wirtschafts- 
ethik orientiert, gewinnt indessen ihr 
analytisches Profil aus der genetisch-hi- 
storischen Untersuchungsmethode. 
Grundlage der Analyse sind die wirt- 
schaftsethischen Schriften von 1519/20, 
1524 und 1539 zur Zinsfrage (Wucher); 
hinzugezogen sind als weitere Texte das 
r. und 7. Gebot im Großen Katechismus 
(1529), das »Magnificat...« (1521), die 
Predigt zur Schulfrage (1530), »Von 
weltlicher Obrigkeit« (1523), Ordnung 
eines gemeinen Kastens (1523), sowie 
zentrale Texte zu Luthers Rechtferti- 
gungslehre. Dieser Textsortierung ent- 
spricht die Zweiteilung des Hauptteils 
der Arbeit: Darstellung von Luthers 
wirtschaftsethischer Position und sei­
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schen Arbeitskreises evangelischer In der ersten Runde der inhaltlıchen
und katholischer Theologen: „Lehr- Auseinandersetzung machen Kühn/
verurteilungen kirchentrennend?«, Pesch „Anmerkungen Baurs Ver-

ständnıs der reformatorischen Rechtter-Tübingen: Mohr 1991, 116
tigungslehre« 10-37) Dabei konzedie-

i die Studie des Okumenischen Arbeits- Sie Baur durchaus, die reformatori-
kreises evangelischer un: katholischer sche Lehre hierzu korrekt wiedergege-
Theologen »Lehrverurteilungen kir-. ben haben Gleichzeitig werfen S1e
chentrennend?« LV] 1st inzwischen ıhm allerdings VOT, se1Ne Interpretation
sowohl VOIN seıten des Päpstlichen ates (bzw. die Auslegungstradition, ın der
ZUr Förderung der Einheit der Christen steht] absolut Setzen un! nehmen die
als uch VO  - den evangelischen Stel- Korrektheit der Darstellung der retor-
lungnahmen her 1M Blick auf das Kapı- matorischen Rechtfertigungslehre uch
te] über die Rechtfertigung DOS1t1V beur- für 1ın Anspruch. S1e ziehen dieselben
teilt worden. ESs scheint, als ob die Lehr- Quellen heran LT Baur, dessen Aus-
unterschiede 1n bezug auf die Rechttierti- Nn erganzen und andere Interpre
gungslehre künftig nicht mehr als kir- tationsmöglichkeiten aufzuweisen. Im-
chentrennend angesehen werden. Den- 83A8 wieder betonen die beiden, dafß
noch lohnt S sich, den isput VOIN Ul- nicht auf ine inhaltliche Konvergenz
rich ühn un: TtO Hermann Pesch mı1ıt der reformatorischen un: der römisch-
JÖrg Baur VO)  ! 1991 über die Rechtterti- katholischen Rechttertigungslehre zielt
Fung ZUT Kenntnis nehmen. Vor al- und leugnen uch deshalb Unterschiede
lem die hier behandelten hermeneuti- (etwa 1mM Sündenverständnis] nicht 1 D)as
schen Probleme 11 mgang mıit kontro- iel VOoOIl Ja lediglich, die CI1-
verstheologischen historischen lTexten selıtigen Verwerfungsaussagen des 16
werden die ökumenische Diskussion Jahrhunderts z überprüfen, nicht mehr,
noch länger beschäftigen. aber auch nicht weniger. Baurs antika-

der keineswegs »freundlicheln| tholische Ressentiments und se1nNe Ver-
Antwort Jörg Baur« auf dessen grund- ständnisunwilligkeit würden ihn daran
sätzliche und polemische Infragestel- hindern, sich auf diese Zielsetzung
lung der Ergebnisse VO  — 1n seıner Stu- wirklich einzulassen.
die »E1in1ıg ın Sachen Rechtfertigung? « Im nächsten eil bietet Pesch ıne
VO  — 989 verteidigen die beiden Autoren »Entgegnun,: auf Baurs Kritik Irıen-
vehement sowohl die Methode als uch ter Konzil« (38-095; Seitenangabe 1177 In-
die Ergebnisse VO  — ZUI Rechtterti- haltsverzeichnis fehlerhatt). Während
KUun5ng. Der Leser kann dieser Apologie hier sowohl deutlich gemacht wird, da{fß
allerdings 1L1UI ann exakt tolgen und Baur die Irienter exte VO:  — seiner retor-
sich eın eıgenes Bild machen, wWwWCllI matorischen Sicht her interpretiert
gleichzeitig Baurs Buch, die Bekenntnis- lauch 1ın diesem Kapitel sind die herme-
schriften der Lutherischen Kirche, die neutischen Fragen die spannendsten;
Sammlung der katholisch-kirchlichen vgl bes 72$£), stellt sich auf der anderen

ınLehrentscheidungen »Denzinger- e1ite hraus, dafß die 1n eingeflossenen
Schönmetzer« SOWIl1e den ext VO  - Interpretationen VON Irient Üwal mÖßg-

dauernden Vergleich und Prü- lıch sind J ber nicht dem emeingut der
tung bereithält. römisch-katholischen Forschung eNt-
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In der ersten Runde der inhaltlichen 
Auseinandersetzung machen Kühn/ 
Pesch »Anmerkungen zu Baurs Ver- 
ständnis der reformatorischen Rechtler- 
tigungslehre« (10-37). Dabei konzedie- 
ren sie Baur durchaus, die reformatori- 
sehe Lehre hierzu korrekt wiedergege- 
ben zu haben. Gleichzeitig werfen Sie 
ihm allerdings vor, seine Interpretation 
(bzw. die Auslegungstradition, in der er 
steht) absolut zu setzen und nehmen die 
Korrektheit der Darstellung der refor- 
matorischen Rechtfertigungslehre auch 
für LV in Anspruch. Sie ziehen dieselben 
Quellen heran wie Baur, um dessen Aus- 
sagen zu ergänzen und andere Interpre- 
tationsmöglichkeiten aufzuweisen. Im- 
mer wieder betonen die beiden, daß LV 
nicht auf eine inhaltliche Konvergenz 
der reformatorischen und der römisch- 
katholischen Rechtfertigungslehre zielt 
und leugnen auch deshalb Unterschiede 
(etwa im Sündenverständnis) nicht. Das 
Ziel von LV war ja lediglich, die gegen- 
seitigen Verwerfungsaussagen des 16. 
Jahrhunderts zu überprüfen, nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Baurs antika- 
tholische Ressentiments und seine Ver- 
ständnisunwilligkeit würden ihn daran 
hindern, sich auf diese Zielsetzung 
wirklich einzulassen.

Im nächsten Teil bietet Pesch eine 
»Entgegnung auf Baurs Kritik am Trien- 
ter Konzil« (38-95; Seitenangabe im In- 
haltsverzeichnis fehlerhaft). Während 
hier sowohl deutlich gemacht wird, daß 
Baur die Trienter Texte von seiner refor- 
matorischen Sicht her interpretiert 
(auch in diesem Kapitel sind die herme- 
neutischen Fragen die spannendsten,· 
vgl. bes. 72ff), stellt sich auf der anderen 
Seite hraus, daß die in LV eingeflossenen 
Interpretationen von Trient zwar mög- 
lieh sind, aber nicht dem Gemeingut der 
römisch-katholischen Forschung ent­

sehen Arbeitskreises evangelischer 
und katholischer Theologen: »Lehr- 
Verurteilungen -  kirchentrennend?«, 
Tübingen: J. C. B. Mohr 1991, 116 S.

Die Studie des Ökumenischen Arbeits- 
kreises evangelischer und katholischer 
Theologen »Lehrverurteilungen -  kir- 
chentrennend?« (= LV) ist inzwischen 
sowohl von seiten des Päpstlichen Rates 
zur Förderung der Einheit der Christen 
als auch von den evangelischen Stel- 
lungnahmen her im Blick auf das Kapi- 
tel über die Rechtfertigung positiv beur- 
teilt worden. Es scheint, als ob die Lehr- 
unterschiede in bezug auf die Rechtferti- 
gungslehre künftig nicht mehr als kir- 
chentrennend angesehen werden. Den- 
noch lohnt es sich, den Disput von Ul- 
rieh Kühn und Otto Hermann Pesch mit 
Jörg Baur von 1991 über die Rechtferti- 
gung zur Kenntnis zu nehmen. Vor al- 
lern die hier behandelten hermeneuti- 
sehen Probleme im Umgang m it kontro- 
verstheologischen historischen Texten 
werden die ökumenische Diskussion 
noch länger beschäftigen.

In der keineswegs so »freundliche[n] 
Antwort an Jörg Baur« auf dessen grund- 
sätzliche und polemische Infragestel- 
lung der Ergebnisse von LV in seiner Stu- 
die »Einig in Sachen Rechtfertigung?« 
von 1989 verteidigen die beiden Autoren 
vehement sowohl die Methode als auch 
die Ergebnisse von LV zur Rechtferti- 
gung. Der Leser kann dieser Apologie 
allerdings nur dann exakt folgen und 
sich ein eigenes Bild machen, wenn er 
gleichzeitig Baurs Buch, die Bekenntnis- 
Schriften der Lutherischen Kirche, die 
Sammlung der katholisch-kirchlichen 
Lehrentscheidungen in »Denzinger- 
Schönmetzer« sowie den Text von LV 
zum dauernden Vergleich und zur Prü- 
fung bereithält.
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sprechen, diese ebenfalls noch weiıt- hber den Beıtrag der deutschen Fürsten
gehend VO  : konfessionellem Denken Schutz, Förderung der Z.UT Retorm

der Kirche wird nach dem Ende des Wilgeprägt ist Zudem wird Baur konze-
diert, da(ß ein1ge Irienter CAaNnOoneCs helminischen Reiches teilweise kaum
durchaus heutige lutherische Theologie noch diskutiert. Die vielfältigen VOr-
nach WwW1€e VOT treftfen. würte, Verdächtigungen un!: Verurte1l1-

In dem abschließenden Kapitel über lungen protestantischer, katholischer
»Gesichtspunkte ZuT ökumenischen W1e uch neomarxistischer Repräsen-
Hermeneutik« (96-116] legen Kühn/ tanten haben sich in Theologie un:! KI1r-
Pesch ihre Otıve für ihren Disput mıit che weitgehend etabliert. Insoftern geht
Baur en S16 wollen „verhindern, da{ß die vorliegende Tübinger Habilitations-
verweigerte Kirchengemeinschaft, also chrift das Risiko e1in, miıt der Untersu-
verweıgerte Versöhnung zwischen Men- chung des Beıitrages der deutschen LAan-
schen und Gemeinschatten, auf SUXC- desherren ZULI Retorm der Kirche
annte kirchentrennende Verwertun- Vorabend der Retormation ıne UNDODU-
BCN proJiziert wird, die teilweise schon läre Thematik aufzugreifen.
damals nıicht, mindestens ber heute |DITS Arbeit gliedert sich ın drei Teile
nicht mehr als kirchentrennend ANSCSC- In einem ersten kurzen eil wird eın
hen werden können« (96] Deshalb WCI|- Überblick über das Kirchenregiment 1
den S16 sich vehement ıne Spezl- rühmodernen aa gegeben, wobei die
tische Orm der lutherischen Rechttert:- Entwicklung eines „landesherrlichen
gungslehre, w1e sS1E Baur vertrı als Kirchenregiments« mıt Recht nıcht TST
»„»Öökumenische Norm« 102] und als Frucht der Reftiormation dargestellt
jegliche orm VOoO  —- „Rückkehr-Okume- wird In den tolgenden beiden Teilen
I1 « bzw. „Anschluß-ÖOkumene« III] wird sodann anhand der wettinischen
Baur wird in seinen Analysen uNnNBEC- Herrschaften konkretisiert, wIı1e die
schichtliches Denken vorgeworfen un: „Verbindung VO)  — Retorm und HerT-
überzeugend dargelegt, 1m ökume- schaft. nıcht den Schöpfungen, SO1M1-

nıschen Dialog die Geschichtlichkeit dern den Voraussetzungen des 16
der 42NONES des Irıiıenter Konzils wı1ıe Jahrhunderts« (9) gehören. Den zweıten
der reftormatorischen Bekenntnisschritft- eil bilden deshalhbh die Untersuchungen
ten bedacht werden MU: un! LUBC- der Retorm Herzog Wilhelms 1IL., des
spiıtzte lauch paulinische) Aussage darin Landgraten VO  —- Thüringen. Der dritte
nicht als NOa LNOTINAans die Stelle 'eil stellt sodann die landesherrlichen
des biblischen Zeugnisses {Te- Reformen der Ernestiner un Albertiner
ten dürten. VOT

Sorgfältig werden die Landes-, Kloster-
Hanns Kerner un Rechtsreformen auf diesen Terr1ito-

rien nachgezeichnet. Der sittliche Nıe-
dergang der Laienbevölkerung, der

MANFRED SCHULZE: Fürsten und Reforma- Geistlichkeit, aber uch der Herrschat-
t1071 Geistliche Reformpolitik weltli ten wird eutlıc VOT ugen gestellt.
her Fürsten VL der Reformation, Der UtOr belegt, w1€e dieser Nieder-
Spätmittelalter un! Reformation NrT. 5A11} und nicht allein Iinteresse
2, Tübingen: Mohr 199 24 Machtausweitung WAäl, der die Fursten
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Über den Beitrag der deutschen Fürsten 
zu Schutz, Förderung oder zur Reform 
der Kirche wird nach dem Ende des Wil- 
helminischen Reiches teilweise kaum 
noch diskutiert. Die vielfältigen Vor- 
würfe, Verdächtigungen und Verurtei- 
lungen protestantischer, katholischer 
wie auch neomarxistischer Repräsen- 
tanten haben sich in Theologie und Kir- 
che weitgehend etabliert. Insofern geht 
die vorliegende Tübinger Habilitations- 
schrift das Risiko ein, m it der Untersu- 
chung des Beitrages der deutschen Lan- 
desherren zur Reform der Kirche am 
Vorabend der Reformation eine unpopu- 
läre Thematik aufzugreifen.

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: 
In einem ersten kurzen Teil wird ein 
Überblick über das Kirchenregiment im 
frühmodernen Staat gegeben, wobei die 
Entwicklung eines »landesherrlichen 
Kirchenregiments« m it Recht nicht erst 
als Frucht der Reformation dargestellt 
wird. In den folgenden beiden Teilen 
wird sodann anhand der wettinischen 
Herrschaften konkretisiert, wie die 
»Verbindung von Reform und Herr- 
schaft... nicht zu den Schöpfungen, son- 
dem zu den Voraussetzungen des 16. 
Jahrhunderts« (9) gehören. Den zweiten 
Teil bilden deshalb die Untersuchungen 
der Reform Herzog Wilhelms III., des 
Landgrafen von Thüringen. Der dritte 
Teil stellt sodann die landesherrlichen 
Reformen der Ernestiner und Albertiner 
vor.

Sorgfältig werden die Landes-, Kloster- 
und Rechtsreformen auf diesen Territo- 
rien nachgezeichnet. Der sittliche Nie- 
dergang der Laienbevölkerung, der 
Geistlichkeit, aber auch der Herrschaf- 
ten wird deutlich vor Augen gestellt. 
Der Autor belegt, wie es dieser Nieder- 
gang und nicht allein Interesse an 
Machtausweitung war, der die Fürsten

sprechen, da diese ebenfalls noch weit- 
gehend von konfessionellem Denken 
geprägt ist. Zudem wird Baur konze- 
diert, daß einige Trient er cánones 
durchaus heutige lutherische Theologie 
nach wie vor treffen.

In dem abschließenden Kapitel über 
»Gesichtspunkte zur ökumenischen 
Hermeneutik« (96-116) legen Kühn/ 
Pesch ihre Motive für ihren Disput mit 
Baur offen. Sie wollen »verhindern, daß 
verweigerte Kirchengemeinschaft, also 
verweigerte Versöhnung zwischen Men- 
sehen und Gemeinschaften, auf soge- 
nannte kirchentrennende Verwerfun- 
gen projiziert wird, die teilweise schon 
damals nicht, mindestens aber heute 
nicht mehr als kirchentrennend angese- 
hen werden können« (96). Deshalb wen- 
den sie sich vehement gegen eine spezi- 
fische Form der lutherischen Rechtferti- 
gungslehre, wie sie Baur vertritt als 
»ökumenische Norm« (102) und gegen 
jegliche Form von »Rückkehr-Ökume- 
ne« bzw. »Anschluß-Ökumene« ( in ).  
Baur wird in seinen Analysen unge- 
schichtliches Denken vorgeworfen und 
überzeugend dargelegt, daß im ökume- 
nischen Dialog die Geschichtlichkeit 
der Cánones des Trient er Konzils wie 
der reformatorischen Bekenntnisschrif- 
ten stets bedacht werden muß und zuge- 
spitzte (auch paulinische) Aussage darin 
nicht als norma normans an die Stelle 
des gesamten biblischen Zeugnisses tre- 
ten dürfen.

Hanns Kemer

M a n fr e d  S c h u lze :  Fürsten und Reforma- 
tion. Geistliche Reformpolitik weltli- 
eher Fürsten vor der Reformation, 
Spätmittelalter und Reformation Nr. 
2, Tübingen: J. C. B. Mohr 1991,231 S.
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